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Beschlussvorlage
Gemeinde Hohen Viecheln

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV10/2019-0701
öffentlich

15.04.2019
Bürgermeister

Abwägungs- und Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 
10 "Uferzone" in Hohen Viecheln
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 06.05.2019 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 10  
    „Uferzone“ in Hohen Viecheln vorgebrachten Anregungen von Bürgern sowie die 
    Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der 
    Gemeindevertretung geprüft. 
    Das Ergebnis der Prüfung und Abwägung im Einzelnen wird als Anlage zum Beschluss 
    genommen.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Bürgern sowie den Behörden und sonstigen 
    Träger öffentlicher Belange das Ergebnis mitzuteilen.

3. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
    vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
    Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der vor dem 13.05.2017 gültigen 
    Fassung, der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
    Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 ( BGBI. I S. 58 ), 
    der Landesbauordnung M-V ( LBauO M- V ) vom 15.10.2015 (GVOBI. M- V S. 344), 
    beschließt die Gemeindevertretung den Bebauungsplan Nr. 10 „Uferzone“ in 
    Hohen Viecheln, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie 
    die örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen, als Satzung.

4. Die Begründung wird gebilligt.

Sachverhalt:
Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohen Viecheln am 24.09.2018 gefasste 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 10 „ Uferzone “ wurde mit 
Beschluss vom 04.03.2019 aufgehoben. Grund der Aufhebung war die rechtssichere 
Gestaltung des Planverfahrens. Mit dem Abschluss des städtebaulichen Vertrages zur 
Umsetzung des Brandschutzkonzeptes zwischen der Gemeinde und dem 
Verein der Bootshausbesitzer, liegen nunmehr alle Voraussetzungen zur erneuten 
Beschlussfassung vor.

Anlage/n:
Übersichtsplan, Ergebnis der Prüfung und Abwägung
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Gemeinde Hohen Viecheln  

 

B-Plan Nr. 10 – „Uferzone“  
 
 

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
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Die allgemeinen Hinweise entsprechen den Planungszielen des Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert.  
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Die Farbe der Gemeinbedarfsfläche entspricht der Planzeichenverordnung. Leichte Farbabweichungen 
können auf Grund der Druckertechnik entstehen und sind dadurch nicht auszuschließen.  
 
 
 
Das gewählte Baufenster mit 144 m² ermöglicht den Bauherrn Spielraum zur lagemäßigen Einordnung eines 
Gebäudes, insofern wiedersprechen sich die Festsetzungen nicht. 
Den Hinweisen folgend werden jedoch die überbaubaren Grundstücksflächen mit einer zulässigen GRZ von 
0,4 in Ferienhausgebieten und 0,2 im Wochenendhausgebieten festgesetzt.  
 
 
 
 
 
zu SO 2 
Der verwendete Begriff Bootslagerhalle entspricht exakt den vorhandenen Baulichkeiten und deren Nutzung 
und Größe. Der Begriff Bootsschuppen bezeichnet kleine Objekte und trifft hier deshalb nicht zu. Die 
begriffliche Unterscheidung zu SO 4 „Bootshäuser“ ist gegeben. 
 
zu SO 4 
Die Festsetzung einer Grundfläche ist nicht mehr planungsrelevant. 
Die zeitliche Einschränkung wird auf Grund fehlender gesetzlicher Grundlagen (BauGB /BauNVO) 
gestrichen. Die Nutzungseinschränkung ist eine Maßnahme aus dem Brandschutzkonzept. Die Sicherung 
der Maßnahmen erfolgte durch städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Verein der 
Bootshausbesitzer.  
 
zu SO 8c 
Die vorgenommene Berechnung der Wohnungen für die allgemeine Wohnnutzung auf dem Fischereihof ist 
eine Hochrechnung für den Fall, dass gegenüber der Bestandsnutzung eine zweite Wohnnutzung etabliert 
wird. Dieses Recht sollte den Eigentümern vorbehalten bleiben.  
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die vorhandene Wohnnutzung in den Gebäuden des WA 3 
und des WA 4 nicht als betriebsbedingtes Wohnen zugelassen wurde, sondern den Status eines frei 
verfügbaren Wohnraumes besitzt. Eine Einschränkung bestehender Rechte ist nicht beabsichtigt.  
Unter Anbetracht der geplanten Entwicklung des Fischereihofes, dem Ausbau des Gastgewerbes, des 
Pensionsbetriebes, der Produktionsstätte für die Fischaufzucht u.s.w ist der Bedarf von 4 Betriebs-
wohnungen für Angestellte und Personal durchaus angemessen. Die Erhaltung und Entwicklung des 
Fischereibetriebes ist in den Programmsätzen des RREP WM verankert.  
 
Der Hinweis wird beachtet. Die erforderlichen Stellplätze sind im Baugenehmigungs- bzw. Bauanzeige-
verfahren nachzuweisen. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt und in den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechend umgesetzt. 
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Der Hinweis wird beachtet.  
 
 
Die Begründung wird entsprechend dem Prüfergebnis der gegebenen Hinweise über- 
arbeitet. 
Die Festsetzung des SO 6 – Ferienhäuser – wird städtebaulich begründet.  
 
 
Der Hinweis wird beachtet, .der Satzteil „bei Bedarf“ wird gestrichen. 
 
 
Die Aussage ist nicht prüfbar, da der Pkt. 5.1.3. keine Regelung zur Dacheindeckung enthält. 
 
 
Die Aussagen/Festsetzungen zur Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von Garagen und Carports 
sowie von Nebenanlagen in den Baugebieten werden in Übereinstimmung gebracht.  
Es gilt, dass in den Baugebieten seeseitig des Uferweges keine Garagen oder Carports zulässig 
sind. Die Zulässigkeit von Nebenanlagen ist hier ausschließlich auf die Zweckbestimmung der 
Baugebiete beschränkt festgesetzt. 
In den Baugebieten landseitig des Uferweges sind dagegen Carports zulässig, da sie weniger 
baulich massiv wirken und die Nutzung der Ferienhäuser und des Wochenendhauses ver-  
bessern. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist durch die landseitige Bebauung 
generell auszuschließen. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wurde durch die erneute 
Stellungnahme vom 15.06.2018 ersetzt. Die erneute Stellungnahme wurde in die 
Prüfung und Abwägung eingestellt, sh. ab Seite 21 
 
SACHVERHALT 
Unter Berücksichtigung der gegebenen Hinweise und Anregungen aus der Stellungnahme vom 
11.10.2017 wurde der B-Planentwurf entsprechend weiterer Abstimmungen mit der UNB 
geändert. Die Änderungen betrafen im Wesentlichen, dem Verzicht auf eine bauliche 
Erweiterung der Bootshäuser, dem Verzicht auf die Ausweisung eines Baufeldes für ein 
Bootshaus des Wasserrettungsdienstes und die Aufnahme von Festsetzungen zur Vermeidung 
baubedingter Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet. 
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Die Hinweise aus der Stellungnahme zum Vorentwurf wurden in der Entwurfsfassung 
berücksichtigt. Die ergänzenden Hinweise werden wie folgt beachtet: 
 
Der Zweckverband Wismar ist am Planverfahren beteiligt. In der Stellungnahme des Zweck-
verbandes wurden keine Aussagen zur Planung eines Regenwasserrückhaltebeckens oder einer 
Sedimentationsanlage getroffen.  
Die Gemeinde wird dennoch die festgesetzte Fläche zur Regenwasserableitung so erweitern, 
dass eine bauliche Anlage zur Rückhaltung bzw. Sedimentation errichtet werden kann. 
 
 
 
Die Hinweise zum Gewässerschutz werden beachtet und in die Begründung übernommen. 
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Einverständnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß der Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege zum 
Vorentwurf der Planung befindet sich ein Bodendenkmal innerhalb des Plangebietes. 
Das Bodendenkmal wurde nachrichtlich im Plan gekennzeichnet.  
 
keine Einwände 
 
keine Einwände, da keine Betroffenheit. 
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Die Hinweise zum Vorentwurf wurden in der Entwurfsfassung beachtet. 
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Unter Beachtung der Hinweise wird seitens der Gemeinde auf die Erweiterung der bestehenden 
Steganlagen verzichtet. Im Uferbereich verbleibt somit als einzige Entwicklungsmöglichkeit die 
Herstellung einer Mole im Bereich der Bootshausanlage (SO 2). Diese ist aus Sicht der 
Gemeinde deshalb unverzichtbar, weil der winterliche Eisgang auf dem See regelmäßig 
erhebliche Schäden an den Leitblechen bzw. dem ostseitig daran angrenzenden Schilfgürtel am 
Hafenkanal verursacht. Die nach erneuter Prüfung nicht oder zum Großteil nicht innerhalb des 
FFH-Gebietes liegende geplante Mole – die großmaßstäbige Darstellung der Gebietsgrenze im 
Kartenportal Umwelt M-V (Anlage 1) fußt auf der ursprünglichen generalisierten Darstellung auf 
TK-10-Basis, vgl. Managementplan 2010 (Anlage 2) – greift im Übrigen nicht in den 
Lebensraumtyp 3140 ein, eine aktuelle Erfassung des dort vorhandenen Gewässerbiotops weist 
nach, dass der Lebensraumtyp LRT 3140 „Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit 
benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen“ dort nicht vorkommt (Anlage 3). 



B-Plan Nr. 10 “Uferzone“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Seite 23 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 –

 e
rn

eu
te

 S
te

llu
ng

na
hm

e 
U

N
B

 

 

 
 
 
 
 
Durch den Verzicht auf die Verlängerung der Steganlagen wird der etwaige 
Flächenverlust des LRT 3140 vermieden. 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Ausdehnung der gewässerseitigen Nutzung wird durch den Verzicht auf die 
Verlängerung der Steganlagen vermieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt, auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. 
 
 
 
Keine Hinweise. 
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Wie in den Unterlagen dargestellt, ergibt sich aus den Inhalten des B-Plans keine 
Erweiterung, sondern lediglich eine Sicherstellung der auch seeseitig bereits 
vorhandenen Nutzungen. Insbesondere unter Berücksichtigung des nunmehr 
beschlossenen Verzichtes auf die Erweiterung der Steganlagen ergeben sich keine 
Hinweise auf eine Intensivierung der seeseitigen Nutzungen. Die geplante Mole 
unterliegt keiner Freizeit-Nutzung, sie dient vorrangig der Abwehr von Eisgang und liegt 
unmittelbar neben einer mit Betonplatten befestigten Slip-Anlage. 
 
 
Insbesondere unter Berücksichtigung des Verzichtes auf die Stegerweiterungen ist 
eine vertiefende Prüfung nicht notwendig, da negative Auswirkungen auf das SPA 
sicher ausgeschlossen werden können. Allein die Mole führt zu einer seeseitigen 
Flächenbeanspruchung, allerdings in einem Bereich, der aktuell bereits durch eine hier 
vorhandene, mit Betonplatten befestigte Slip-Anlage genutzt wird und somit nicht als 
maßgeblicher Gebietsbestandteil definiert werden kann. Die unmittelbare und 
regelmäßige Präsenz des Menschen schließt an betreffender Stelle auch bei teilweiser 
Beanspruchung eines hier nutzungsbedingt lediglich schütter bewachsenen 
Schilfstreifens von max. 4 m Breite eine Habitatfunktion für die Zielarten des SPA 
gänzlich aus. 
 
 
 
 
 
 
Da die Intensität der Freizeitnutzung der Badestelle und der Bootshausanlage nicht 
maßgeblich von vor Ort nunmehr gesicherten, aber bereits langjährig vorhandenen und 
nur geringfügig erweiterten Übernachtungskapazitäten, sondern von der Attraktivität 
der vorhandenen Badestelle als Tagesausflugsziel abhängt, ergibt sich in den Monaten 
April und September durch Umsetzung der Planinhalte weder eine Erhöhung der 
touristischen Infrastruktur, noch eine Erhöhung der Nutzungsintensität – die seeseitige 
Nutzungsmöglichkeit ist allein durch die Größe der Liegewiese an der Badestelle und 
die Kapazität der Bootshausanlage begrenzt und wird im Rahmen der Planung auch 
nicht erweitert. 



B-Plan Nr. 10 “Uferzone“ der Gemeinde Hohen Viecheln - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Seite 25 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 –

 e
rn

eu
te

 S
te

llu
ng

na
hm

e 
U

N
B

 

 

 
 
 
 
Spätestens mit dem Verzicht auf die Stegerweiterungen ergibt sich kein Anlass zur 
Darstellung von Wirkzonen, da der B-Plan die in der seeseitigen Fläche vorhandenen 
Freizeitnutzungen im Wesentlichen lediglich sichert – es ergibt sich gegenüber dem 
Ausgangszustand keine relevante Erhöhung der Nutzungsintensität. 
 
 
 
Auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. Allein die Mole führt zu einer 
seeseitigen Flächenbeanspruchung, allerdings in einem Bereich, der aktuell bereits 
durch eine hier vorhandene, mit Betonplatten befestigte Slip-Anlage genutzt wird und 
somit nicht als maßgeblicher Gebietsbestandteil definiert werden kann. Die 
unmittelbare und regelmäßige Präsenz des Menschen schließt an betreffender Stelle 
auch bei teilweiser Beanspruchung eines hier nutzungsbedingt lediglich schütter 
bewachsenen Schilfstreifens von max. 4 m Breite eine Habitatfunktion für die Zielarten 
des SPA gänzlich aus. 
 
Auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. 
 
 
 
 
 
Die Naturbühne besteht derzeit aus einer Böschung, die als Sitzmöglichkeit dienen 
kann sowie eine Freifläche innerhalb der Liege- und Freizeitwiese an der Badestelle, 
deren Größe je nach Nutzung variabel ist. Der B-Plan sichert und begrenzt im Übrigen 
die Nutzungsmöglichkeit als Naturbühne durch räumliche und textliche Festsetzung, 
eine Intensivierung der bereits vorhandenen Nutzung durch diese Festsetzung ergibt 
sich somit nicht. 
Negative Auswirkungen auf das SPA sind infolge der Festsetzung und räumlichen 
Begrenzung einer bereits bestehenden Nutzungsmöglichkeit nicht möglich und daher 
ausgeschlossen. 
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Insbesondere unter Berücksichtigung des Verzichtes auf die Stegerweiterungen ist 
eine vertiefende Prüfung nicht notwendig, da negative Auswirkungen auf das SPA 
sicher ausgeschlossen werden können. Allein die Mole führt zu einer seeseitigen 
Flächenbeanspruchung, allerdings in einem Bereich, der aktuell bereits durch eine hier 
vorhandene, mit Betonplatten befestigte Slip-Anlage genutzt wird und somit nicht als 
maßgeblicher Gebietsbestandteil definiert werden kann. Die unmittelbare und 
regelmäßige Präsenz des Menschen schließt an betreffender Stelle auch bei teilweiser 
Beanspruchung eines hier nutzungsbedingt lediglich schütter bewachsenen 
Schilfstreifens von max. 4 m Breite eine Habitatfunktion für die Zielarten des SPA 
gänzlich aus. 
 
 
 
 
 
Auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. Allein die Mole führt zu einer 
seeseitigen Flächenbeanspruchung eines hier nutzungsbedingt lediglich schütter 
bewachsenen, gesetzlich geschützten Schilfstreifens von max. 4 m Breite, allerdings in 
einem Bereich, der aktuell bereits durch eine hier vorhandene, mit Betonplatten 
befestigte Slip-Anlage genutzt wird und somit nicht als maßgeblicher 
Gebietsbestandteil definiert werden kann. Die Mole ist aus Sicht der Gemeinde deshalb 
unverzichtbar, weil der winterliche Eisgang auf dem See regelmäßig erhebliche 
Schäden an den Leitblechen bzw. dem ostseitig daran angrenzenden Schilfgürtel am 
Hafenkanal verursacht. Ein Antrag auf Ausnahme vom Biotopschutz wird unter 
Beachtung des Hinweises im Rahmen des Bauantrags eingereicht. 
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Zu 1.0: Da der Bebauungsplan die zukünftige städtebauliche Ordnung innerhalb des 
Geltungsbereiches festsetzt, ist aus den Festsetzungen in der Regel keine Zuordnung zu 
einzelnen Eingriffsvorhaben möglich. Vielmehr ist zu gewährleisten, dass die mit den 
Planinhalten voraussichtlich einhergehenden Eingriffe kompensiert werden können. Dies ist unter 
Beachtung der im Umweltbericht aufgeführten Ökokonten der Fall. Eine Konkretisierung dessen 
wird vor Umsetzung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs durch Reservierung eines 
entsprechenden Ökokontobetrags erfolgen, so dass hiermit alle möglichen im Plangebiet 
entstehenden Eingriffe/Vorhaben vorsorglich kompensiert sind. 
Zu 1.1: Die dem Umweltbericht beigefügten A3-Karten „Biotope“ sowie „Biotope und 
Eingriffsbereiche“ sollen als zusätzliche visuelle Orientierungshilfe bei der im Text enthaltenen 
tabellarischen Eingriffsermittlung dienen. 
Zu 1.2: Da der Plan im Wesentlichen eine Sicherung des vorhandenen Bestandes darstellt, sich 
die Anzahl der Bootsliegeplätze nicht erhöht, und die Erhöhung der Übernachtungskapazitäten 
im Gegensatz zur Flächenbeanspruchung der geplanten Nutzungen keine Auswirkung auf die 
Eingriffsermittlung hat, bedarf es einer solchen Gegenüberstellung nicht. 
Zu 1.3: Die Festsetzung der gesetzlich geschützten Ufervegetation erübrigt sich, da deren 
Schutz auf Grundlage des BNatSchG und NatSchAG MV bereits gewährleistet ist. Die Pflicht, 
diese Biotope zu erhalten bzw. das Verbot, gesetzlich geschützte Biotope erheblich zu 
beeinträchtigen, ergibt sich bereits auf gesetzlicher Grundlage. 
Zu 1.4: Auf die Erweiterung der Steganlagen wird unter Beachtung des Hinweises ebenso 
verzichtet wie auf die Erhöhung der Kapazität der Bootsliegeplätze. 
Zu 1.5: Da der Bebauungsplan die zukünftige städtebauliche Ordnung innerhalb des 
Geltungsbereiches festsetzt, ist aus den Festsetzungen in der Regel keine Zuordnung zu 
einzelnen Eingriffsvorhaben möglich. Vielmehr ist zu gewährleisten, dass die mit den 
Planinhalten voraussichtlich einhergehenden Eingriffe kompensiert werden können. Dies ist unter 
Beachtung der im Umweltbericht aufgeführten Ökokonten der Fall. Eine Konkretisierung dessen 
wird vor Umsetzung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs durch Reservierung eines 
entsprechenden Ökokontobetrags erfolgen, so dass hiermit alle möglichen im Plangebiet 
entstehenden Eingriffe/Vorhaben vorsorglich kompensiert sind. 
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Der Hinweis zur Zulassung von Ausnahmen wird im weiteren Verfahren beachtet.  
 
 
 
Die beiden Einzelstege genießen Bestandsschutz und bleiben als vorhandene Neben-
anlagen im Plan festgesetzt. Unter Berücksichtigung der gegebenen Anregungen und 
Hinweise wird grundsätzlich auf die Verlängerung aller Steganlagen verzichtet. 
Die Rechtmäßigkeit der vorhandenen Einzelstege wurde durch die Eigentümer 
nachgewiesen, sh. Anlagezur Prüfung und Abwägung.  
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. Auf die übergeordneten naturschutzrechtlichen  
Planvorgaben (Schutzkategorien) wird unter Pkt. 4 in der Begründung hingewiesen. 
 
 
 
Der Hinweis auf dem Plan ist durchaus berechtigt, da er auf die Zuständigkeit und die 
Genehmigungspflicht aller Baumaßnahmen im LSG hinweist. Zur Klarstellung wird der 
Hinweis so formuliert, dass er nur auf die gemäß B-Plan zulässigen Maßnahmen  
Bezug nimmt. Die Begründung wird auch entsprechend angepasst.  
 
 
Der Hinweis wird beachtet und die LSG-Grenzlinie entsprechend der übergebenen 
Abgrenzungskarte korrigiert. 
 
 
Auf die Erweiterung der Steganlagen wird verzichtet. Inwieweit der hingegen 
unverzichtbare Neubau der Mole mit den Inhalten der LSG-Verordnung vereinbar oder 
nicht vereinbar ist, wird abschließend im Rahmen des Bauantrags zu klären sein. Ein 
unüberwindbares Hindernis ergibt sich hierbei nicht, da neben der Möglichkeit, die 
LSG-Grenzen zu verändern, auch eine Befreiung im Sinne von § 67 BNatSchG bzw. 
Ausnahme im Sinne von § 35 NatSchAG MV in Betracht gezogen werden kann. 
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Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Der Geltungsbereich des B-Planes setzt das 
Plangebiet fest, schafft aber nicht zwangsläufig Baurecht für das gesamte Gebiet. 
Hierzu dienen die Festsetzungen des Planes, die unter Berücksichtigung der 
naturschutzfachlichen Stellungnahme die Zulässigkeit der Errichtung baulicher Anlagen 
regelt. So wurde die geplante Erweiterung der Steganlagen aus den Festsetzungen 
gestrichen. 
Inwieweit der hingegen unverzichtbare Neubau der Mole mit den Inhalten der LSG-
Verordnung vereinbar oder nicht vereinbar ist, wird abschließend im Rahmen des 
Bauantrags zu klären sein. Ein unüberwindbares Hindernis ergibt sich hierbei nicht, da 
neben der Möglichkeit, die LSG-Grenzen zu verändern, auch eine Befreiung im Sinne 
von § 67 BNatSchG bzw. Ausnahme im Sinne von § 35 NatSchAG MV in Betracht 
gezogen werden kann. Auch ausstehende Einzelgenehmigungen stehen einer 
bauleitplanerischen Festsetzung nicht entgegen, da der Neubau der Mole in der 
Zukunft liegt und sich bis dahin Einzelnormen ändern können. Derzeit sind dem 
Molenneubau strikt entgegenstehende Einzelnormen allerdings nicht erkennbar, auch 
die im Hinweis genannten nicht. 
 
 
Keine Anmerkungen 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Zustimmung 
 
 
Die Planung entspricht vollumfänglich den Programmsätzen des RREP zur städte-
baulichen geordneten Weiterentwicklung der touristisch genutzten Uferzone und des 
Fischereibetriebes als einen regionstypischen Wirtschaftszweig in Hohen Viecheln. 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Keine Festpunkte vorhanden – die Hinweise werden beachtet. 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Keine Bedenken aus Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes. 
 
Der Landkreis als zuständige Kommunalbehörde wurde am Planaufstellungsverfahren 
beteiligt. 
 
Die allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung. 
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Keine Bedenken - Der geplanten Bestandsnutzungen sowie der Errichtung eines 
Sanitärgebäudes im Waldabstandsbereich wird antragsgemäß zugestimmt. 
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Keine Bedenken  
 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise der Stellungnahme zum Vorentwurf wurden in der 
Entwurfsfassung berücksichtigt. 
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Die Gemeinde verzichtet aus naturschutzfachlichen Gründen auf die Festsetzung der 
Gemeinschaftssteganlage im Sondergebiet 2. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
Der Hinweis wird wie folgt beachtet. Die Erhaltungsfestsetzung vorhandener  
geschützter Bäume in Ufernähe erfolgt aus naturschutzfachlicher Sicht und bleibt 
Planbestandteil. In die Erhaltungsfestsetzung wird aufgenommen, dass der 
angestrebte Erhalt bzw. Ersatz von Gehölzen in Ufernähe nicht zu Beeinträchtigungen 
des Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs führen darf. Erhaltungs- bzw. Ersatzmaßnahmen sind mit der WSV 
abzustimmen.  
 
Der Hinweis wird beachtet.  
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Keine Bedenken, da keine Betroffenheit 
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Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine Stellungnahme vor 
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Die Festlegungen / Forderungen aus der Stellungnahme zum Vorentwurf wurden 
geprüft und das Ergebnis der Prüfung bekanntgegeben. Der zur Beteiligung vorgelegte 
Entwurf berücksichtigt die Stellungnahmen gemäß diesem Prüfergebnis.  
 
Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung werden in 
Begründung übernommen. 
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Die Hinweise werden beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Erhebung von Anschaffungs- und Herstellungsbeiträgen durch den 
Zweckverband Wismar gemäß den Beitragssatzungen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hausmitteilung zu Anschaffungs- und Herstellungsbeiträgen wird zur Kenntnis 
genommen. Die Vorabrechnung muss zum Zeitpunkt der Beitragspflicht in einem 
gesonderten Verfahren geprüft und abgestimmt werden. 
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Keine Bedenken 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise wurden in die Begründung aufgenommen. 
Die Gemeinde wird nicht als Erschließungsträger fungieren, da mit dem B-Plan im 
Wesentlichen bestehenden Gebäude und bauliche Anlagen überplant werden und 
zentrale Erschließungsmaßnahmen nicht vorgesehen sind.  
 
Anschlüsse und mögliche Netzerweiterungen sind im Zuge der Bauvorbereitung durch  
die Bauherren zu beantragen. 
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Keine Einwände, die Auflagen und Hinweise werden beachtet und in die Begründung 
aufgenommen. 
Die vorhandenen Leitungen befinden sich im öffentlichen Verkehrsraum und im Bereich 
der Bestandsbebauung. 
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Keine Bedenken, 
 
Die Leitungen sind im Plan gekennzeichnet. 
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Die Allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung. 
 
 
 
Das Merkblatt wird als Anlage der Begründung beigefügt. 
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Die gegebenen Hinweise zum Vorentwurf wurden zur Kenntnis genommen und werden 
beachtet. 
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Nachbargemeinden 
 

Von den 5 Nachbargemeinden  

1. Gemeinde Ventschow 
2. Lübow 
3. Dorf Mecklenburg 
4. Bad Kleinen 
5. Lübstorf 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung …drei… Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Keine Hinweise oder Bedenken 
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Zustimmung 
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Keine Einwände und Bedenken 
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Bürgerbeteiligung – Öffentliche Auslegung vom 08.09.2017 – 09.10.2017 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von einem Bürgern Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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Anregungen und Hinweise 
 
Ergebnis der Prüfung und Abwägung 
 
 
zu 1) WA 2  
Die geplante Erweiterung des vorhandenen Nebengebäudes/Garage, mit dem 
Nebeneffekt, den Schallschutz des Wohnhauses gegenüber der Bahnstrecke zu 
verbessern, zu wird zur Kenntnis genommen. Der B-Plan schränkt die Möglichkeiten 
der baulichen Entwicklung von Nebengebäuden/Garagen nicht ein. Unter Beachtung 
der festgesetzten Grundflächenzahl – GRZ 0,4 – sowie der bauordnungsrechtlichen 
Belange ist die Errichtung von Nebengebäuden/Garagen und sonstigen Nebenanlagen 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Aus dem Sachverhalt 
ergibt sich keine Planänderung.  
 
Zu 2) Ausgleich 
Anhand von Tabelle 2 des Umweltberichtes ist ersichtlich, dass sich der Gesamteingriff 
im Plangebiet aus einer Vielzahl kleinerer Eingriffe ergibt. Den hohen 
Koordinierungsanspruch, der sich im Falle des jeweiligen Ausgleichs vor Ort ergäbe, 
kann die Gemeinde fachlich und personell nicht erfüllen. Gleiches gilt für die 
Überwachung im Sinn von § 4c BauGB, zu der auch die Kontrolle der Wirksamkeit der 
Eingriffskompensation zählt. Insofern bleibt der Gemeinde kaum eine andere Wahl, als 
die Kompensation in gebündelter Form mittels Beanspruchung eines Ökokontos zu 
realisieren. 
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Die Anregungen und Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 
Die gemäß Baunutzungsverordnung in allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise 
zulässigen sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe werden nicht ausgeschlossen. 
 
BEGRÜNDUNG 
Planungsziel der Gemeinde ist es, die vorhandene genehmigte Nutzung im Bestand zu 
erhalten und planungsrechtlich zu sichern. Gemäß Baunutzungsverordnung sind nicht 
störende Handwerksbetriebe in allgemeinen Wohngebieten zulässig. Diese Zulässigkeit 
der Nutzung wird durch den B-Plan nicht eingeschränkt.  
Um die Zulässigkeit der vorhandenen Zimmerei auch für den Fall der Einstufung als 
Gewerbebetrieb nicht zu gefährden, wird die ausnahmsweise Zulässigkeit sonstiger 
nicht störender Gewerbebetriebe in allgemeinen Wohngebieten gemäß Baunutzungs-
verordnung nicht ausgeschlossen.  
Der Nachweis der Zulässigkeit des Betriebes obliegt den Bauherren. Grundsätzlich gilt, 
dass die Nutzung eines Gewerbebetriebes wohnverträglich ist und die allgemeine 
Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt bleibt. 
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 10
"Uferzone" 

Übersichtsplan

Landkreis Nordwestmecklenburg
Gemeinde Hohen Viecheln

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 
Die festsetzungsgemäß zu Eingriffen in Natur und Landschaft führenden Realisierungen der Planinhalte (Gesamtbedarf 8.019 m² FÄQ) 
werden jeweils unter Inanspruchnahme geeigneter, in der betroffenen Landschaftszone Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte 
vorhandener Ökokonten kompensiert. Der aktuelle Ökokonto-Bestand mit den verfügbaren Kapazitäten ergibt sich aus Kap. 3, Tabelle 3 
des Umweltberichtes. Die aktuellen Kapazitäten übersteigen den Gesamtbedarf um ein Vielfaches, so dass zum Zeitpunkt des jeweiligen 
Eingriffes in jedem Fall eine Kompensationsmöglichkeit gegeben ist. 
 
Artenschutzrechtliche Hinweise: 
Soweit Verbotstatbestände nicht von vornherein ausgeschlossen sind, kann dies jedenfalls unter Berücksichtigung folgender 
Vermeidungsmaßnahmen geschehen: 
Blässhuhn  keine Eingriffe im Bereich der Uferzone, die eine Beschädigung und/oder Entnahme von Pflanzen mit sich bringen, 

während der Brutzeit der Blässhühner vom 1. März bis zum 31. Juli 
Drosselrohrsänger  keine Eingriffe im Bereich der Uferzone, die eine Beschädigung und/oder Entnahme von Pflanzen mit sich bringen, 

während der Brutzeit des Drosselrohrsängers vom 1. Mai bis zum 31. Juli 
Haubentaucher  keine Eingriffe im Bereich der Uferzone, die eine Beschädigung und/oder Entnahme von Pflanzen mit sich bringen, 

während der Brutzeit der Haubentaucher vom 1. März bis zum 31. Juli 
Kolbenente  keine Eingriffe im Bereich der Uferzone, die eine Beschädigung und/oder Entnahme von Pflanzen mit sich bringen, 

während der Brutzeit der Kolbenente vom 20. März bis zum 20. August 
Neuntöter  keine Vollversiegelung des Parkplatzes und der geplanten Erweiterung, keine Bauarbeiten an der Parkplatzerweiterung 

in der Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juni 
Stockente  keine Entnahme/Beschädigung von Röhricht, Hochstaudenflur, Pflanzen im Uferbereich während der Brutzeit der 

Stockente vom 10. März bis zum 20. August 
Kahnschnecke  wenn möglich, keine unter Wasser liegenden Steine abtragen, ansonsten mit Schnecken besetzte Steine im Wasser 

verbringen, ohne dass die Steine/Schnecken zwischendurch trocknen 
Mit dem Unterlassen von Bauarbeiten vom 01. März bis zum 20. August werden mögliche Beeinträchtigungen von Vogelarten 
berücksichtigt, die das Vogelschutzgebiet DE 2235-402 „Schweriner Seen“ im Bereich der Uferzone besiedeln und nicht gesondert 
aufgelistet wurden. 
 
Brandschutz 
Für alle baulichen Maßnahmen an den Bootshäusern im SO4 und deren Nutzung gelten die im Brandschutzkonzept festgelegten 
Anforderungen an den bautechnischen und organisatorischen Brandschutz. Der Nachweis zur Einhaltung der baulichen brandschutz-
technischen Anforderungen ist durch die Bauherren im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren zu erbringen. Die 
organisatorischen Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz werden in der Vereinssatzung der Bootshausbesitzer geregelt. Die 
Sicherung aller Maßnahmen erfolgt durch städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und den Bootshausbesitzern.  
 
Zuständigkeiten für Bundeswasserstraßen  
Der Schweriner See ist entsprechend der Anlage 1 zum WaStrG Bestandteil der Bundeswasserstraße Stör-Wasserstraße. Der Bund ist 
gemäß Art. 89 (1) GG Eigentümer der Bundeswasserstraßen, die er gemäß Art. 87 (1) und 89 (2) GG durch eigene Behörden, die Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), verwaltet. 
Bei allen Planungen im Hoheitsbereich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) sind die gesetzlichen Grundlagen zu der WSV 
beachten. 
 
Altlasten / Abfall / Bodenschutz 

I. Schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, Verlust von 
Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, sind zu vermeiden. Von Menschen beeinflusster Boden oder Boden, 
dessen unbelastete Herkunft nicht lückenlos dokumentiert ist, kann ohne repräsentative Deklarationsanalyse nicht als unbelastet 
verwertet werden. 

II. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine bisher unbekannte schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, sind unverzüglich der 
Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

III. Kampfmittelbelastungen liegen in der Zuständigkeit des Munitionsbergungsdienstes. 
Allgemeine Pflichten des Bauherren zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Insbesondere wird auf die 
allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich 
auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche 
erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen empfehlen wir 
rechtzeitig vor Bauausführung. 

IV. Mit der Getrennthaltung von mineralischen, metallischen, hölzernen und sonstigen Bauabfällen und nach Maßgabe des Entsorgers 
kann im Allgemeinen die gemeinwohlverträgliche Abfallentsorgung vorbereitet werden. 

V. Bei Abbrucharbeiten dient ein vorher erstelltes Schadstoffkataster der Arbeitssicherheit sowie der ordnungsgemäßen und schadlosen 
Entsorgung. 

 
Einsichtnahme von DIN-Vorschriften 
Die im Bebauungsplan aufgeführten DIN-Vorschriften können im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt - Am Wehberg 17 - 23 
972 Dorf Mecklenburg eingesehen werden. 

Teil B - Text 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
 
1.1. Baugebiet gemäß § 1 (3) BauNVO 

SO - Sondergebiete, die der Erholung dienen, gemäß § 10 (1) BauNVO 
 

1.1.1 Zweckbestimmung und Art der Nutzung im SO (§ 10 (2), (3) und (4) BauNVO)  
Die Sondergebiete dienen zu Zwecken der Erholung, der Fremdenbeherbergung bzw. als Wochenendhaus. 
 
Zulässig sind im Einzelnen: 
SO 1a Anglerverein 

 Einzäunung des Vereinsgeländes 
 Bootslagerung 
 Nebengebäude für Anglerbedarf und Wartungsarbeiten 
 der Erhalt und die Neuerrichtung der Gemeinschaftssteganlage in den Bestandsmaßen (Länge, Breite) 

 
SO 1b Anglerverein 

 Überdachter Freisitz 
 Terrasse 
 der Erhalt und die Neuerrichtung der Gemeinschaftssteganlage in den Bestandsmaßen (Länge, Breite) 

 
SO 2 Bootshausanlage 

 Bootslagerhallen 
 Hafenbecken bis 1,50 m Tiefe 
 Hafenkanal bis 1,50 m Tiefe und 35 m Länge 
 Mole, Länge ca. 22,0 m 
 4 Freiliegeplätze mit Überdachung / Überbauung 
 Slipanlage 
 Einzäunung der Anlage 

 
SO 3 Segelsportverein 

 Bootslagerhallen 
 Hafenbecken bis 1,50 m Tiefe 
 Hafenkanal bis 1,50 m Tiefe und 35 m Länge 
 Mole 
 der Erhalt und die Neuerrichtung der beiden Gemeinschaftssteganlage in den Bestandsmaßen (Länge, Breite) 
 Slipanlage mit Kran 
 Slipanlage ohne Kran 
 Bootslagerung 
 Einzäunung des Vereinsgeländes 
 Vereinsgebäude 

 
SO 4/4a Bootshäuser 

 Bootshäuser 
Zulässig sind der Erhalt und die Neuerrichtung der Bootshäuser in den Bestandsmaßen (Länge, Breite und First- 
und Traufhöhe). Für das Bootshaus im Bereich SO4a ist auch eine Reeteindeckung und die damit verbundene 
Änderung der Bestandshöhe zulässig. 
Je Bootshaus muss der Flächenanteil für den/die Bootsliegeplatz/plätze mindestens 2/3 der Grundfläche des 
Bootshauses betragen.  
Zulässig ist die Einrichtung von Aufenthalts,- Sanitär- und Abstellräumen sowie von Balkonen. Aufenthaltsräume 
im DG dürfen nur eingerichtet werden, wenn ein 2. baulicher Rettungsweg zur Selbstrettung errichtet wird.  
Nicht zulässig sind 

 der Ausbau einer 3. Ebene als Aufenthaltsraum  
 das Aufstellen und Betreiben von Feuerstätten in den Bootshäusern und ihrer unmittelbaren Umgebung  
 die Errichtung seeseitiger Terrassen 

  
SO 5 Wasserwanderrastplatz 

 der Erhalt und die Neuerrichtung der Gemeinschaftssteganlage in den Bestandsmaßen (Länge, Breite) für 
Tagestouristen und Wasserwanderer mit Boots-Versorgungsanlagen (Strom, Wasser) 

 Liegeplatz für Wasserrettungsfahrzeug der Feuerwehr 
 
SO 6 Ferienhäuser 

 die Errichtung von Ferienhäusern, die überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur 
Erholung dienen. Eine Umnutzung der Ferienhäuser zu Dauerwohnzwecken ist nicht gestattet.  

  
SO 7 Wochenendhaus 

 die Errichtung von Wochenendhäusern, die zur Erholung dienen. Eine Umnutzung der Wochenendhäuser zu 
Dauerwohnzwecken ist nicht gestattet.  

 
 
1.2 Baugebiet gemäß § 1 (3) BauNVO 

SO - Sonstige Sondergebiet gemäß § 11 (1) BauNVO 
 

1.2.1 Zweckbestimmung und Art der zulässigen Nutzungen in den Sonstigen Sondergebieten (§ 11 (2) BauNVO)  
Die Sondergebiete SO 8a-c dienen dem Zweck der Fischereiwirtschaft, der Fremdenbeherbergung sowie der Errichtung der 
Eigenart des Gebietes entsprechenden Anlagen und Einrichtungen der Versorgung. 
 
Zulässig sind im Einzelnen: 
SO 8a Fischereihof 

BEREICH 1 
 Fischverarbeitung und Verkauf 
 Gaststätte 
 Ferienwohnungen  
 Betriebswohnungen  

   
BEREICH 2 
 Ferienwohnungen  

 
BEREICH 3 
 Anlagen der Fischaufzucht / Aquakultur 
 Wirtschaftsgebäude der Fischwirtschaft 
 Betriebsgebäude mit Betriebswohnung 

 

Die Ferienwohnungen dienen überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung. Eine 
Umnutzung der Ferienwohnungen zu Dauerwohnzwecken ist nicht gestattet. Die Anzahl der Ferienwohnungen im SO 
8a Bereich 1und 2 wird auf insgesamt maximal 12 begrenzt. 

 
  SO 8b Fischereihof 

 Bootsschuppen 
 Nebenanlagen und Einrichtungen der Fischereiwirtschaft 
 Uferbefestigung als Bootsanleger 
 der Erhalt und die Neuerrichtung der Steganlage in den Bestandsmaßen (Länge, Breite) 
 T-Steganlage bis max. 22 m Länge 
 Slipanlage 
 Pavillon mit Freisitz 
 Kiosk, Imbiss mit überdachtem Freisitz, Fischräucherei 

 
SO 8c Fischereihof 
 Betriebswohnungen 

 
Die Anzahl der Betriebswohnungen im SO 8a Bereich 1und 3 und im SO 8c wird auf insgesamt maximal 4 begrenzt.  

  
 

1.3. Baugebiet gemäß § 1 (3) BauNVO 
WA - allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

 
1.3.1 Beschränkung der Zahl der Wohnungen gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB 

 Die Zahl der maximal zulässigen Wohneinheiten je Wohngebäude ist auf zwei Wohneinheiten beschränkt. 
 Im WA 3 sind zusätzlich noch max. 10 Gästezimmer (Pension) zulässig. 

 
1.3.2 Allgemeine Zulässigkeit von Ausnahmen gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO 

Im WA 3 ist folgende, ausnahmsweise zulässige Nutzung 
 Betriebe des Beherbergungsgewerbe (§ 4 (3) Nr. 1) 

allgemein zulässig. 
 

1.3.3 Ausschluss von Ausnahmen gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO 
Nicht zulässig sind  
 Anlagen für Verwaltungen (§ 4 (3) Nr.3) 
 Gartenbaubetriebe (§  4 (3) Nr.4) 
 Tankstellen (§ 4 (3) Nr.5) 

 
 
2. Flächen für den Gemeinbedarf nach § 9 (1) Nr. 5 BauGB 
  

Die Gemeinbedarfsfläche dient der Errichtung kulturellen Zwecken dienender Gebäude und Einrichtungen.  
Zulässig ist die Errichtung einer Naturbühne mit Zuschauertribüne, Szenenfläche einschließlich dazugehöriger technischer 
Anlagen wie Beleuchtung, Beschallung u.s.w., sowie eines Sanitärgebäudes.  

 
 
3. Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
  
3.1 Grundfläche baulicher Anlagen § 16 (2) Pkt. 1 BauNVO 

Das Maß der baulichen Nutzung in den Gebieten SO 3, SO 6, SO7, SO 8a SO 8b und SO 8c sowie den WA-Gebieten wird durch 
die Grundflächenzahl bestimmt. 
In den Gebieten SO 1a und 1b, SO 2 sowie der Gemeinbedarfsfläche wird das Maß der baulichen Nutzung durch die maximal 
zulässige Grundfläche bestimmt.  
 
Die Häfen in den Sondergebieten SO 2 und SO 3 bleiben bei der Berechnung der zulässigen Grundflächenzahl bzw. der 
maximalen Grundfläche unberücksichtigt. 
 
 

3.2 Höhe baulicher Anlagen § 18 (1) BauNVO 
Die Höhe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung der Gebäudehöhe als Höchstmaß bestimmt. 
 
Als Gebäudehöhe gilt die Höhe der oberen Dachbegrenzungskante, also  
 bei Satteldächern die äußere Schnittgerade der beiden Dachflächen, 
 bei versetzten Satteldächern und Pultdächern die oberste Dachbegrenzungskante, 
 bei Walmdächern die oberste Schnittgerade der Dachflächen 
 bei Flachdächern die oberste Dachkante oder die oberste Kante der aufgehenden Wand (Attika) 
 bei Zelt- und Kegeldächern der oberste Punkt der Dacheindeckung 

 
 Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Höhen baulicher Anlagen (Gebäudehöhe) gilt die in den Gebieten festgesetzte 

absolute Höhe über HN 76. 
 

  
4. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
 
4.1 Gemäß § 12 (6) BauNVO  

- ist in den Sondergebieten SO 1 – 5 und SO 8b die Errichtung von Garagen und überdachten Stellplätzen (Carports) 
unzulässig.  

- ist in den Sondergebieten SO 6 und SO 7 die Errichtung von Garagen unzulässig.  
 

4.2 Gemäß § 14 (1) BauNVO  
sind in den Baugebieten SO 1 – 5 und SO 8b über die unter Pkt. 1.1 und 1.2 aufgeführten zulässigen Nutzungen hinaus keine 
Nebenanlagen in Form von Gebäuden zulässig.  
 

  
5. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen im Baufeld SO 4 Bootshaus § 9 (1) Nr. 2a 

BauGB 
 
Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen sind nur bei Einhaltung der brandschutztechnischen 
Forderungen gemäß Brandschutzkonzept vom 12.04.2017 zulässig. 

 
 

6. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen ( § 9 (1) Nr. 24 BauGB ) 
 
6.1 Für die Sondergebiete mit schutzbedürftigen Nutzungen gelten die folgenden schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 

18005: 
- SO4:  schalltechnische Orientierungswerte für  MI  nach BauNVO 
- SO4a:  schalltechnische Orientierungswerte für  MI  nach BauNVO 
- SO6:  schalltechnische Orientierungswerte für  WA  nach BauNVO 
- SO7:  schalltechnische Orientierungswerte für  WA  nach BauNVO 
- SO8:  schalltechnische Orientierungswerte für  MI  nach BauNVO 
 
Diese Einstufung betrifft nur die schalltechnischen Anforderungen an den immissionsrechtlichen Schutzbedarf in diesen Gebieten. 
Anforderungen an die Zulässigkeit von Vorhaben in diesen Gebieten nach BauGB und BauNVO werden davon nicht berührt. 
 

6.2 Auf der Naturbühne dürfen geräuschintensive Veranstaltungen an maximal 5 Tagen im Zeitraum vom 15. April bis 15. September 
eines jeden Jahres stattfinden und bis maximal 22 Uhr andauern. Der Schallleistungspegel einer Beschallungsanlage oder 
weiterer Geräuschquellen auf der Bühne ist auf 115 dB(A) zu begrenzen. 
 

6.3 Gebäudeseiten und Dachflächen von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 (Schlafräume, Wohnräume, Büroräume 
etc.) sind bei Neubauten oder einer wesentlichen Änderung der Fassaden- und Dachflächen von mehr als 50 % der Fläche 
innerhalb der ausgewiesenen Lärmpegelbereiche entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die erforderlichen 
resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße gemäß Tabelle 8 der DIN 4109 eingehalten werden. 
Anforderungen an die resultierende Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109, Tabelle 8: 

 
Spalte 1 2 3 4 5 

Zeile Lärmpegelbereich 
Maßgeblicher 

Außenlärmpegel 
dB(A) 

Raumarten 
Bettenräume in 

Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Über-
nachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und 

ähnliches 

Büroräume 1) 
und ähnliches 

erf.R’w,res des Außenwandbauteils in dB 

1 I bis 55 35 30 - 

2 II 56 bis 60 35 30 30 

3 III 61 bis 65 40 35 30 

4 IV 66 bis 70 45 40 35 

5 V 71 bis 75 50 45 40 

6 VI 76 bis 80 2) 50 45 

7 VII > 80 2) 2) 50 
1) An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 
 Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 
 

 
 An den von den Eisenbahnanlagen abgewandten Gebäudeseiten dürfen die schalltechnischen Anforderungen an die 
resultierenden Schalldämm-Maße ohne Nachweis um 5 dB gemindert werden. 

 
 
II. NATURSCHUTZRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
 § 9 (1) Nr. 20 und (6) BauGB; § 1a (3) BauGB 
 
7.1 Gem. § 9 (1a) Satz 2 BauGB werden die Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes den 

Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz zugeordnet.  
 
7.2 Die zur Erhaltung festgesetzten, gem. des § 18 NatSchAG Mecklenburg-Vorpommern geschützten, Bäume sind vor 

Beeinträchtigungen während der Bauphase zu schützen. Zur langfristigen Erhaltung der Bäume ist zu gewährleisten, dass der 
Traufbereich der Baumkrone von jeglicher Bebauung und Versiegelung freizuhalten ist. 

 
7.3 Der Erhalt bzw. Ersatz von Gehölzen in Ufernähe darf nicht zu Beeinträchtigungen des für die Schifffahrt erforderlichen Zustandes 

der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs führen. Erhaltungs- bzw. Ersatzmaßnahmen sind mit 
dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg abzustimmen. 

 
7.4 Die zur Erhaltung festgesetzten, gem. des § 18 NatSchAG Mecklenburg-Vorpommern geschützten, Bäume der Kopfweidenallee 

sind vor Beeinträchtigungen während der Bauphase zu schützen. Bei natürlichem Abgang eines Baumes ist dieser durch eine 
Neupflanzung zu ersetzen. 

 
7.5 Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme sind großflächige seeseitige Giebelverglasungen der Bootshäuser im SO 4 

und SO 4a nicht zulässig.  
 

Textliche Hinweise 
 
Baumaßnahmen im Landschaftsschutzgebiet  
Bauliche Anlagen, die aufgrund des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes im Landschaftsschutzgebiet errichtet oder wesentlich geändert 
werden bedürfen der Genehmigung durch die Landrätin als Untere Naturschutzbehörde. Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung ist durch 
den Bauherren mit dem Bauantrag zu stellen. 
 
Bodendenkmale 
Im Bereich des Plangebietes ist ein Bodendenkmal bekannt, dieses ist im Plan gekennzeichnet. 
Die Veränderung oder Beseitigung des gekennzeichneten Bodendenkmals kann nach § 7 DSchG M-V genehmigt werden, sofern vor 
Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese 
Maßnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen [§ 6 (5) DSchG M-V]. Über die in Aussicht genommenen 
Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn 
der Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu erteilenden Genehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen gebunden. 
 
Verhalten bei Zufallsfunden: 
Wenn während der Erdarbeiten unvermutet Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die 
untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 
Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes 
erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
 
 

Präambel: 
Aufgrund  
 
 des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S.  
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der vor dem 

13.05.2017 gültigen Fassung,  
 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - 

PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58) einschließlich aller zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
rechtskräftigen Änderungen, 

 des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344) einschließlich aller zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses rechtskräftigen 
Änderungen 

 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S 777),  

 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ............... folgende Satzung der Gemeinde Hohen Viecheln 
über den Bebauungsplan Nr. 10 „Uferzone“ für das Gebiet Gemarkung Hohen Viecheln, Flur 2, Flurstück Nr. 203/1, 203/2, 
204 bis 207, 225, 227 bis 229, 230/1, 230/3, 276/1, 276/2 und 276/4 sowie Teilflächen aus 226, 275, 277 und 279 und der 
Flur 4, Teilfläche auf Flurstück 1/9 bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Text sowie den örtlichen Bauvorschriften 
erlassen. 
 
Verfahrensvermerke: 
 

1 

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ...28.10.2013... . 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

2 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB mit Schreiben vom …05.02.2015 … 
beteiligt worden. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

3 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durchgeführt worden. Der von den 
Gemeindevertretern am .15.12.2014. gebilligte Vorentwurf hat in der Zeit vom ...06.02.2015… bis zum 
...09.03.2015... zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

4 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden, sind gemäß § 4 Abs.1 BauGB mit Schreiben vom ...05.02.2015... zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

5 

Die Gemeindevertretung hat am ...17.07.2017...den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den         Der Bürgermeister 

6 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden, sind mit Schreiben vom ...05.09.2017... über die öffentliche Auslegung informiert und gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB zur Abgabe  einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

 

7 

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Text und den örtlichen 
Bauvorschriften sowie die Begründung, haben in der Zeit vom ...08.09.2017... bis zum …09.10.2017... während 
der Dienststunden im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt, nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen,  
 
 dass die Planunterlagen für die Zeit der Auslegung auch auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg – 

Bad Kleinen einsehbar sind  
 welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,  
 dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 

vorgebracht werden können, 
 dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung   

unberücksichtigt bleiben können, 
am ...30.08.2017... durch Veröffentlichung im "Mäckelbörger Wegweiser" ortsüblich bekanntgemacht worden.  
 
Zusätzlich erfolgte die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg–Bad Kleinen unter der 
Internetadresse http://.www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

8 

Der katastermäßige Bestand am ........................ wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der 
lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ........... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden. 
 
 
 
Wismar, den        Leiter des Katasteramtes 

9 

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am …………... geprüft. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

10 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Text sowie den örtlichen 
Bauvorschriften wurden am ………... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ……………... gebilligt. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

11 

Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B – Text und den örtlichen 
Bauvorschriften wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 

12 

Der Beschluss über die Bebauungsplansatzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind  
durch Veröffentlichung im "Mäckelbörger Wegweisers" am .....................  ortsüblich bekannt  
gemacht worden. Zusätzlich erfolgt die Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad 
Kleinen unter der Internetadresse http://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de. 
 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung  

 der Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB und in § 5 Abs. 5 KV M-V bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften und  

 der Verletzung von Mängeln der Abwägung  
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.1 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB) hingewiesen worden.  
 
Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung wurde 
ergänzend ins Internet auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen eingestellt. 
 
 
Hohen Viecheln, den        Der Bürgermeister 
 

 
 

Örtliche Bauvorschriften 
BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
1.0 Dächer 

Die zulässigen Dachformen und Dachneigungen sind in der Planzeichnung festgesetzt. 
Die Hauptdächer mit einer Dachneigung > 22° sind mit Dachziegeln bzw. -steinen in den Farben rot, rotbraun, braun oder 
anthrazit auszuführen. 
Dachaufbauten sind nur in den WA- und SO 6, SO 7, SO8a, SO 8c Gebieten zulässig. Auf einer Dachfläche sind Dachaufbauten 
nur in einer Art und Ausführung zulässig. Dachgauben sind mind. 0,50 m unter der Hauptfirsthöhe des Daches zu beenden.  
In dem Sondergebiet SO 4 sind nur Reeteindeckungen zulässig. In den Sondergebieten SO 4 und SO 4a sind Dachaufbauten 
sowie der Einbau von liegenden Dachfenstern unzulässig. 

 
2.0 Außenwände 

nicht zulässig sind: 
 hochglänzende Baustoffe mit einem Glanzgrad > 70 GE - Meßkopf 60° (z.B. Edelstahl, emaillierte Fassadenelemente, 

Fliesen o.ä.) 
 Verkleidungen aus künstlichen Materialien, die den Einsatz echter Baustoffe vortäuschen. 

 
3.0 Nebenanlagen 

Gas- oder Ölbehälter außerhalb von Gebäuden sind unterirdisch anzuordnen oder in einer geschlossenen Umkleidung 
unterzubringen.  
Müllbehälter sind im straßenseitigen Bereich mit Verkleidungen oder durch Einfriedungen aus lebenden Hecken, Pergolen oder 
Holzzäunen zu umschließen. 

 
4.0 Zufahrten, Stellplätze, Zugänge 

Befestigte Flächen auf den privaten Grundstücken sind als kleinteilige Pflasterbeläge (Beton-, Ziegel- oder Natursteine) oder 
wassergebundenen Decken auszubilden. 

 
5.0 Sicht- und Windschutzwände 

Die Verwendung von Sichtschutzwänden und Sichtschutzelementen als Grundstückseinfriedung ist nicht zulässig. 
 
6.0 Ordnungswidrigkeit 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 
Nr. 1 LBauO M-V und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. 

NSG
H

Naturbühne/Zuschauer

Naturbühne/Szenenfläche

SO 1a
Anglerverein

I

O

Zahl der Voll-
geschosse

Bereich / Art der
baulichen Nutzung

GRZ - 
Grundflächenzahl
GR-
Grundfläche

Untere 
Bezugshöhe

Bauweise

NUTZUNGSSCHABLONE

24
23

19

17 16
15 14 13

11
10 9 8 7

6 5

12

18

2

E

Schweriner See

PLANGEBIET

R

R

31

38.00 m

L 031

K
 37

Ventschow

BadKleinen

Dorf
Mecklenburg

GR  950 m²

GR  50 m²

H

Gebäudehöhe
Dachform
Dachneigung

BEREICH 1

WA 1

WA 2

GH - max 10.00 m
SD
DN 35° - 45°

Badeplatz

GR max. 1200 m²

GH - max 4,50 m
SD, PD, FD

LÖSCH

SO 2
Bootshausanlage

Vereinshaus

II
GH max 8,50 m
DN 15° bis 45°

SO 5
Wasserwanderrastplatz

Sport- und Spielplatz / Liegewiese

I

OE

38.00 mGRZ 0,30

GH - max 6,00 m

SO 8b
Fischereihof

WA 3

WA 4SO 8c

BEREICH 3

BD

SO 7
Wochenendhaus

SO 2
Bootshausanlage

SO 6
Ferienhäuser

SO 8b
Fischereihof

GR  200 m²

22

20

39.00

SO 8a
Fischereihof

SO 3
Segelsportverein

SO 1b
Anglerverein

BEREICH 2
GH - max 9,00 m
SD
DN 35°-45°

39.00

Sanitärgebäude I

GR max. 105 m²

GH - max 3,50 m
GH - max . 9,00 m    
nur bei Reetdacheindeckung

SD, FD

OE

40.00 m

I

OE
GH - max 7,50. m
SD, WD
DN 22° - 45°

39.00 m

SO 6
Ferienhäuser I

OE

45.50

GH - max 6,00 m
SD, WD, PD
DN 22° - 45°

I

OE

GRZ 0,25

WA 1

40.00

GH - max 8,0 m
SD, KWD, WD
DN 35° - 45°

SO 7
Wochenendhaus I

OE

WA 2

41.00

GH - max 8,50 m
SD, KWD, WD
DN 35° - 45°

OE

WA 3 II

GH - max 10.00 m
SD
DN 22° - 45° OE

II

GRZ 0,6

SO 8a
Fischereihof
BEREICH 1-2

OE

GRZ 0,4 39.00

IÎ

GH - max 9,00 m
SD
DN 22°- 45°

SO 8a
Fischereihof
BEREICH 3 I

OE

39.00

GH - max 9,50 m
SD, KWD, WD
DN 35° bis 45°

GRZ 0,3

SO 8c
Fischereihof

I

OE

39.00

GH - max 9,50 m
SD, KWD, WD
DN 35° bis 45°

GRZ 0,3

WA 4

GRZ 0,4 40.00GRZ 0,4

GRZ 0,4

GRZ 0,4 GRZ 0,2

LÖSCH

SO 6
Ferienhäuser

I

OE

38.00 m

SO 1b
Anglerverein
GR Freisitz max. 52 m²
GR Terrasse max 45 m²

GH - max 6,00 m
SD, WD

E

38.00 m

SO 3
Segelsportverein

GRZ 0,4

a
SD, PD, FD

SO 4
Bootshaus

SO 4
Bootshaus

SO 4
Bootshaus

SO 4
Bootshaus

SO 4a
Bootshaus

1

W

Ö

Ö

V

V

V

V

PRI

V

V

Ö

Ö

Ö

PRI

PRI

P

Ö

Ö

Ö

Ö

H/B = 900 / 1700 (1.53m²)
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